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17. November 2018 

3. Tagung 6. Hauptversammlung 

Stand: 16. Oktober 2018 

 

Antrag 1 Gründung von Ortsverbänden 5 

 

Einreicher: Bezirksvorstand DIE LINKE. Pankow 

 

Die Hauptversammlung möge beschließen:  

 10 

Der Bezirksverband Pankow im Landesverband Berlin der Partei DIE LINKE. gliedert sich in 

Ortsverbände. Grundlage für die Umstrukturierung sind die folgenden Grundsätze: 

 

I.  Räumliche Gliederung 

 15 

Der Bezirksverband untergliedert sich entsprechend folgender räumlicher Aufteilung (Anlage 1) bis 

zum 15. Juli 2019 in neun Ortsverbände (OV): 

 

1. Der OV Nord - Ost umfasst die Ortsteile Buch, Karow, Französisch Buchholz und Blankenburg. 

(PLZ-Gebiet: 13125, 13127, 13129) 20 

 

2. Der OV Nord - West umfasst die Ortsteile Blankenfelde, Wilhelmsruh, Rosenthal und den 

Ortsteil Niederschönhausen. (PLZ-Gebiet: 13156, 13158, 13159) 

 

3. Der OV Pankow - Zentral umfasst Teile des Ortsteils Pankow in den folgenden Grenzen: 25 

Nördliche Grenze ist die Ortsteilgrenze vom Ortsteil Pankow (Panke). Südliche Grenze ist die S-

Bahn Trasse. Die östliche Grenze ist die S-Bahn Trasse samt dem Güterbahnhof Pankow und 

der KGA Feuchter Winkel Ost. Die westliche Grenze ist die Bezirksgrenze zu Reinickendorf. (PLZ-

Gebiet 13187)  

 30 

4. Der OV Weißensee umfasst die Ortsteile Stadtrand Siedlung Malchow, Weißensee und 

Heinersdorf. Nördliche Grenze ist die Ortsteilgrenze Blankenburg. Südliche Grenze ist die 

Lehderstraße, Gürtelstraße und der südliche Verlauf des Jüdischen Friedhofes. Östliche Grenze 

ist die Berliner Landesgrenze und die Bezirksgrenze zu Lichtenberg. Westliche Grenze ist die 

Prenzlauer Promenade. (PLZ-Gebiet 13086, 13088 und 13089) 35 

 

5. Der OV Pankow - Süd umfasst Teile des Ortsteils Pankow und Teile des Ortsteils Prenzlauer 

Berg, u.a. das Tiroler Viertel, das Vinetaviertel sowie das Nordische Viertel, in den folgenden 

Grenzen: Nördliche Grenze ist die Trasse der S-Bahn. Südliche Grenze sind die Bornholmer 

Straße und die Wisbyer Straße. Östliche Grenze ist die Prenzlauer Promenade. Die westliche 40 

Grenze ist die Bezirksgrenze zu Mitte. (PLZ-Gebiet 13187 und 13189) 

 

6. Der OV Prenzlauer Berg West umfasst Teile des Ortsteils Prenzlauer Berg, u.a. den Kiez um den 

Arnim- und Falkplatz, das Gebiet rund um die Oderberger Straße sowie den Teutoburger Platz. 

Der Ortsverband ist nördlich begrenzt durch die Bornholmer Straße. Südliche und westliche 45 

Begrenzung ist die Bezirksgrenze zum Bezirk Mitte. Östliche Begrenzung ist die Schönhauser 

Allee. 
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7. Der OV Prenzlauer Berg Nord umfasst Teile des Ortsteils Prenzlauer Berg, u.a. den 

Humannplatz, den Helmholtzkiez, den Thälmannpark und das Tautviertel. Der Ortsverband ist 50 

nördlich begrenzt durch die Wisbyer Straße und Lehder Straße. Südliche Grenze ist die Danziger 

Straße. Östliche Grenze ist die Greifswalder Straße. Die westliche Grenze bildet die 

Schönhauser Allee. 

 

8. Der OV Prenzlauer Berg Süd umfasst Teile des Ortsteils Prenzlauer Berg, u.a. die Kieze rund um 55 

den Kollwitzplatz, die Winsstraße und das Mendelsohnviertel. Der Ortsverband ist nördlich 

begrenzt durch die Danziger Straße. Südliche Grenze ist die Bezirksgrenze zum Bezirk Mitte. 

Östliche Grenze sind die Otto-Braun-Straße und die Greifswalder Straße. Westlich wird der OV 

durch die Schönhauser Allee begrenzt.  

 60 

9. Der OV Prenzlauer Berg Ost umfasst Teile des Ortsteils Prenzlauer Berg, u.a. das Bötzowviertel, 

die Grüne Stadt sowie den Mühlenkiez. Der Ortsverband ist nördlich begrenzt durch die 

Gürtelstraße und nordwestlich begrenzt durch die Greifswalder Straße. Südliche Grenze ist die 

Bezirksgrenze zum Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Nordöstlich wird der OV begrenzt durch 

die Bezirksgrenze zu Lichtenberg. 65 

 

Die Ortsverbände werden in der Zeit vom 1. Dezember 2018 bis 15. Juli 2019 gegründet. 

 

Eine Neuaufteilung, Fusion oder Teilung der Ortsverbände ist durch mehrheitlichen Beschluss der 

Hauptversammlung möglich. 70 

 

Die existierenden Basisorganisationen bleiben bestehen. Sie werden gemäß der Anlage 1 den 

Ortsverbänden zugeordnet. Mitglieder, die zum Zeitpunkt der Untergliederung des Bezirksverbandes 

in Ortsverbände keiner Basisorganisation angehören, werden gemäß dem Wohnortsprinzip dem 

jeweiligen Ortsverband zugeordnet. Ein späterer Wechsel des Ortsverbandes steht jedem Mitglied und 75 

jeder Basisorganisation frei. Dieser muss - u.a. zur korrekten Berechnung der Anzahl der 

Delegiertenmandate - der Geschäftsstelle angezeigt werden. Hierfür gilt eine Frist bis zum 31. Juli 

2019. Für die Berechnung der Delegiertenmandate für die 7. Hauptversammlung wird der Stichtag 1. 

August 2019 zugrunde gelegt. Ab dem 16. Juli 2019 eingetretene Mitglieder im Bezirksverband werden 

gemäß dem Wohnortprinzip dem jeweiligen Ortsverband zugeordnet. Ein Wechsel des Ortsverbandes 80 

steht ihnen frei. 
 

II.  Ziele der Neuorganisation und Aufgaben der Ortsverbände 

 

Nicht nur, aber gerade für die kommenden Wahlkämpfe ist es für unseren Bezirksverband wichtig, 85 

noch aktiver und kampagnenfähiger zu werden. Wir wollen eine lebendige und partizipative Partei 

sein, die ihre Mitglieder in das Parteileben einbindet und für die Einwohner*innen im Bezirk 

ansprechbar ist. Als großer Flächenbezirk mit sehr unterschiedlichen Milieus und über 400.000 

Einwohner*innen müssen wir einerseits als LINKE öffentlich und vor Ort erkennbar sein, andererseits 

die vielen kommunalen Themen sinnvoll und im Rahmen unserer Kräfte abdecken. Dafür brauchen wir 90 

eine bessere Einbindung der aktiven Mitglieder und gegenseitige Unterstützung bei der politischen 

Arbeit im Bezirk.  

 

Wir wollen eine Mitmach-Partei sein. Jedes Mitglied der Partei, das dem jeweiligen Ortsverband 

angehört, ist auf der jeweiligen Mitgliederversammlung des Ortsverbandes stimm- und 95 

wahlberechtigt. Wir wollen eine lebendige und respektvolle Debattenkultur und eine enge Einbindung 

und Beteiligung aller Mitglieder an der politischen Meinungs- und Willensbildung im Bezirksverband. 
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Die Ortsverbände organisieren die politische Arbeit und die Wahlkampfaktivitäten in ihrem 

räumlichen Gebiet. Sie binden dabei die bestehenden Basisorganisationen sowie den Bezirksvorstand 100 

ein. Die Ortsverbände suchen und halten den Kontakt zu gemeinwohlorientierten Initiativen sowie 

Organisationen vor Ort und sorgen für die Sicherstellung der Präsenz der Pankower LINKEN in der 

Öffentlichkeit und bei entsprechenden Veranstaltungen und Festen.  
 

Eine wichtige Aufgabe der Ortsverbände ist die Mitgliederbetreuung sowie Einbeziehung der neuen 105 

und aktiven Mitglieder in die politische Arbeit. Die Ortsverbände ermöglichen und fördern deshalb die 

Vernetzung der Mitglieder, kurze Informationswege und die Beteiligung aller Mitglieder an der 

Meinungs- und Willensbildung. Dazu gehört auch - mit Hilfe der Webredaktion – die Sicherstellung 

einer aktuellen Internetpräsenz des Ortsverbandes, auf welcher über Ansprechpartner*innen und 

Termine informiert wird. 110 

 

Die Ortsverbände sorgen für verbindliche Kommunikationskanäle untereinander und zum 

Bezirksvorstand sowie für eine bessere Aufgabenverteilung und gegenseitige Unterstützung bei allen 

politischen Aktivitäten des Bezirksverbands. 
 115 

Die Ortsverbände organisieren ihre Aufgaben selbstständig im Rahmen der Bundes- und 

Landessatzung, des Programms der Partei DIE LINKE. und den Beschlüssen von Bundes- und 

Landesparteitag sowie der Hauptversammlung des Bezirksverbands und der Mitgliederversammlung 

des Ortsverbandes.  
 120 

Für die politische Arbeit und die Mitgliederarbeit der Ortsverbände werden im Rahmen des jährlichen 

Finanzplanes des Bezirksverbandes finanzielle Mittel eingeplant.  
 

III.  Struktur der Ortsverbände 

 125 

Die Ortsverbände wählen aus ihrer Mitte, im Rahmen einer Mitgliederversammlung einen Vorstand. 

Bei der Wahl des Vorstandes ist die Mindestquotierung nach der Wahlordnung der Partei DIE LINKE. 

zu gewährleisten. Eine angemessene Präsenz der jeweils dem Ortsverband zugehörenden 

Basisorganisationen einschließlich der Altersdurchmischung im Ortsverband ist sicherzustellen. 

 130 

Der Vorstand des Ortsverbandes vertritt den Ortsverband innerhalb des Bezirksverbandes. Er ist 

Ansprechpartner für seine Mitglieder und den Bezirksvorstand in allen Belangen des Ortsverbands. 

Mindestens alle zwei Jahre wird der Vorstand des Ortsverbandes auf einer Mitgliederversammlung 

des Ortsverbandes gewählt. Er soll dem Bezirksvorstand Ansprechpartner*innen im Ortsverband für 

Neumitglieder und Mitgliederarbeit, Finanzen und Veranstaltungen/politische Arbeit benennen. 135 

 

In jedem Ortsverband finden mindestens zwei Mal pro Jahr Mitgliederversammlungen statt. Jedes 

Mitglied des Ortsverbandes der Partei DIE LINKE. ist auf der jeweiligen Mitgliederversammlung des 

Ortsverbandes stimm- und wahlberechtigt. Die Mitgliederversammlung des Ortsverbandes wählt die 

Delegierten der Hauptversammlung. Bei der Wahl der Delegierten ist die Mindestquotierung nach der 140 

Wahlordnung der Partei DIE LINKE. zu gewährleisten.  

 

Um die Teilnahme aller im Ortsverband organisierten Mitglieder sicher zu stellen, sollen die 

Mitgliederversammlungen in ausreichend großen Räumen stattfinden, die möglichst kostengünstig 

zur Verfügung gestellt werden, z. B. von gemeinwohlorientierten Verbänden oder der öffentlichen 145 

Hand. Die Regionalgeschäftsstelle führt eine Liste mit entsprechenden Räumlichkeiten für die 
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jeweiligen Ortsverbände und unterstützt bei der Anmietung. Angemessene Kosten für die Anmietung 

passender Räumlichkeiten werden vom Bezirksverband übernommen. 

 

Der Vorstand des Ortsverbandes soll mindestens einmal pro Quartal parteiöffentlich tagen. Der 150 

Bezirksvorstand benennt für jeden Ortsverband mindestens eine*n Ansprechpartner*in.  

 

Die in den jeweiligen Basisorganisationen/Ortsverbänden organisierten Bezirksverordneten und 

Mitglieder des Abgeordnetenhauses sind aufgefordert, diesen Prozess und die künftige Arbeit der 

Ortsverbände als jeweilige Ansprechpartner*innen für Kommunal- und Landespolitik aktiv zu 155 

unterstützen. Sie sollen dafür Sorge tragen, dass kurze Informationswege zwischen Parteibasis und 

Mandatsträger bestehen und der inhaltliche Austausch sichergestellt werden kann. 

 

Den Ortsverbänden wird eine Vernetzung untereinander empfohlen, diese kann zum Beispiel durch 

ein regelmäßiges Zusammentreffen aller Ortsverbandsvorstände erfolgen. Dadurch können 160 

beispielsweise Erfahrungen ausgetauscht und gemeinsam Veranstaltungen geplant und organisiert 

werden. Mindestens zwei Mal im Jahr tagt der Bezirksvorstand gemeinsam mit den Vorständen der 

Ortsverbände. 

 

Die Konstituierung der Ortsverbände erfolgt im Zeitraum vom 1. Dezember 2018 bis 31. Juli 2019 im 165 

Rahmen einer Mitgliederversammlung für den jeweiligen Ortsverband. Verantwortlich für die 

satzungsgemäße Konstituierung und weitere Unterstützung des jeweiligen Ortsverbands sind die in 

Anlage 2 genannten Bezirksvorstandsmitglieder.  

 

 Begründung 170 

 

Angesichts des demografischen Wandels in der Mitgliedschaft unseres Bezirksverbandes ist es in der 

gegenwärtigen Struktur nicht mehr sichergestellt, dass jede Basisorganisation ihr statuarisch 

zugesichertes Recht auf die Entsendung von Delegierten zur Hauptversammlung und jedes Mitglied 

sein Recht auf Information über alle Parteiangelegenheiten und Beteiligung an der Meinungs- und 175 

Willensbildung wahrnehmen kann.  

Erfreulicherweise haben wir einerseits eine steigende Zahl an Neueintritten zu verzeichnen. Von den 

Neumitgliedern hat jedoch nur ein geringer Teil Anschluss an eine Basisorganisation gefunden. 

Andererseits gibt es eine große Zahl von Mitgliedern unserer Partei, die aus unterschiedlichen 

Gründen nicht in Basisorganisationen organisiert sind. Bisher hatten diese Mitglieder das Recht, 180 

Delegierte zur Hauptversammlung auf einer Mitgliederversammlung der sogenannten „technischen 

Basisorganisation“ zu wählen.  

 

Vor diesem Hintergrund und um eine effektivere Basisarbeit, Koordinierung und Vernetzung, 

verbindliche Kommunikationskanäle und eine bessere Aufgabenverteilung unseres Bezirksverbands 185 

sicher zu stellen, wollen wir mit der Untergliederung des Bezirksverbandes in Ortsverbände lebendige 

Orte der politischen Diskussion und aktiven Mitgliederarbeit schaffen. 

Zudem wird auf diesem Wege die Beseitigung von sogenannten „weißen Flecken“ angestrebt. Das 

heißt, die Absicherung von politischen Aktivitäten in Gebieten, in denen es aktuell keine 

Basisorganisationen gibt oder wo nur einzelne Genossinnen und Genossen wohnen. Diese können auf 190 

diese Weise künftig besser in die Parteiarbeit einbezogen werden. So können zum Beispiel in 

Ortsverbandsmitgliederversammlungen Probleme im jeweiligen Kiez diskutiert und gemeinsam mit 

unseren Abgeordneten, Bezirksverordneten bzw. weiteren Expert*innen nach Wegen zur Lösung 

dieser Probleme gesucht werden. 
195 
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Anlage 1: Zuordnung der bestehenden Basisorganisationen zu den neu geschaffenen 

Ortsverbänden 
 

1. Ortsverband Nord-Ost: 

 200 

- BO 405 85 Buch, BO 405 87/91/92 Buch, BO 405 25/26 Französisch Buchholz, BO 408 17 

Blankenburg, BO 408 20 Karow, BO Gymnasium 
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2. Ortsverband Nord-West: 

 205 

- BO 405 01/5 Wilhelmsruh, BO 405 02 Einigkeit, BO 405 08-10 Nordend, BO 405 11 Nordend, 

BO405 12 Niemöller-Platz 
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3. Ortsverband Pankow Zentral: 

 210 

- BO 27/28 Niederschönhausen, BO 29 Vesaliusviertel., BO 405 30/31 Krankenhausviertel., BO 

405 32 Freibad, BO 405 33a Wolfshagener Straße , 405 35 Schulstraße 
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4. Ortsverband Weißensee: 

  215 

- BO 408 02-4 Am Steinberg, BO 408 16 Heinersdorf, BO 408 Weißensee Süd  
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5. Ortsverband Pankow Süd: 

 

- BO 405 36-38 Tiroler Viertel, BO 405 39/44 Elsa-Brändström-Straße, BO 405 40/42 220 

Vinetastraße, BO 405 41 Wisbyer Straße, BO 405 45 Binzstraße, BO 405 46-50 

Kissingenviertel, BO 405 51 Binzstraße  
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6. Ortsverband Prenzlauer Berg West: 

 225 

- BO 406 01 bis 04 Arnimplatz, BO 406 14/15 Falkplatz, BO 406 32-34 Helmi, BO 406 Leutwerk, 

BO 406 Torpedokäfer, BO Merkste Selba 
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7. Ortsverband Prenzlauer Berg Nord: 230 

 

- BO 405 Luise, BO 406 18-25 Humannplatz, BO 406 A, BO 406 41 bis 43 Tautviertel, BO 406 

46/47 Tautviertel, BO 406 80ab Thälmannpark, BO 406 80cd Thälmannpark, BO 406 80e 

Thälmannpark, BO 406 39 Helmi Süd 
 235 
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8. Ortsverband Prenzlauer Berg Süd: 

 

-  BO 406 61-66 Kollwitzplatz, 406 BO Valentin, BO 406 71-78 Winsstraße, BO 406 72 

Winsstraße, Mendelsohnviertel 240 
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9. Ortsverband Prenzlauer Berg Ost: 

 

- BO 406 49-54 Neubau, BO 406 51/2 Neubau, BO 406 52 Blumenviertel, BO 406 Bötzowviertel  
245 
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Anlage 2: Verantwortliche Mitglieder des Bezirksvorstandes  

 

 

 

Ortsverband 

Verantwortliches 

Mitglied des 

Bezirksvorstandes 

1. Nord Ost Jens Dähnel 

2. Nord West 
Christine Keil, David 

Danys 

3. Pankow Zentral Gisela Grunwald 

4. Weißensee 
Martin Rieger, Marion 

Rissmann 

5. Pankow Süd Elke Jordan 

6. Prenzlauer Berg 

West 

Janine Walter, Katrin 

Seidel 

7. Prenzlauer Berg 

Nord 

Oskar Lederer, Diren 

Yapar 

8. Prenzlauer Berg 

Süd 
Katrin Maillefert 

9. Prenzlauer Berg 

Ost 

Marina Heimbrodt, 

Jonas Teune 


